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Die 25-jährige Erzieherin Sabine S. hat 
ihren Traumjob gefunden – in einem 
wohnortnahen Kindergarten macht ihr 
die Arbeit mit den Kindern und netten 
Kolleginnen sehr viel Spaß. Doch auf-
grund von gehäuft aufgetretenen kom-
plex-fokalen Anfällen, bei denen Frau  
S. das Bewusstsein verliert, stellt der 
 Arbeitgeber die Frage, ob die junge  
Frau diese Tätigkeit noch weiter aus-
üben darf. Er weist auf das mögliche 
 Risiko für die Kinder hin, falls Frau S. 
während der Arbeit einen Anfall er-
leidet. Für diese Fälle bietet das Netz-
werk Epilepsie und Arbeit (NEA) seine 
Unterstützung an, indem es den inten-
siven Dialog mit den Betroffenen und 
Experten sucht. 
Um die medizinische Prognose von Frau 
S. besser einschätzen zu können, fordert 
das NEA-Team – unter Einhaltung der 
Schweigepflicht – einen Befundbericht 
vom behandelnden Neurologen von Frau 
S. an. Aus diesem werden medizinische 

Daten wie etwa die genaue Anfallsphä-
nomenologie sowie das Datum des letz-
ten Anfalls ersichtlich. Die Anfälle treten 
etwa alle acht Wochen mit einer Dauer 
von zirka zwei Minuten auf. Frau S. ist 
währenddessen ohne Bewusstsein, aber 
nach dem Anfall sofort wieder ansprech-
bar und orientiert. 
Zur weiteren Beurteilung der arbeitsme-
dizinischen Relevanz der Anfälle zieht 
das NEA-Team die BGI 585 heran, nach 
der die komplex-fokalen Anfälle in die-
sem Fall der Gefährdungskategorie „C“ 
zugeordnet werden, da es während eines 
Anfalls zu einer Störung des Bewusst-
seins und sehr selten zum Sturz kommt. 
Die aktuelle berufliche Tätigkeit von 
Frau S. ist in der BGI 585 als staatlich 
anerkannte Erzieherin (Hinweistafel 14) 
beschrieben; so ist bei einer mittleren 
Anfallshäufigkeit von bis zu elf Anfällen 
pro Jahr und der Gefährdungskategorie 
„C“ die Tätigkeit „möglich in der Mehr-
zahl der Fälle“. 

Nach Sichtung der Materialien und Vor-
gesprächen mit den relevanten Personen 
begutachtet der zuständige Betriebsarzt 
sowie ein Mitarbeiter des Netzwerks Epi-
lepsie und Arbeit den Arbeitsplatz bei 
einer Betriebsbegehung eingehend: Frau 
S. betreut die drei- bis sechsjährigen Kin-
der in der Regel nicht alleine. Da der 
Kindergarten mehrere Gruppen beher-
bergt, sind auch in den Nebenräumen 
Kolleginnen anwesend und damit in 
Hör- und Rufnähe. Nur im Früh- oder 
Spätdienst ist Frau S. mit den Kindern 
alleine in einem Gruppenraum und  
für alle Kinder verantwortlich. Weiters 
gestaltet die Betroffene regelmäßig die 
Turnstunden im Bewegungsraum zu-
sammen mit einer Kollegin. 
Die alleinige Betreuung der Kinder im 
Früh- und Spätdienst sowie die Hilfestel-
lung bei Übungen an der Sprossenwand 
in den Turnstunden schließt die Betriebs-
ärztin aufgrund einer möglichen Fremd-
gefährdung in ihrem Gutachten aus. 
Falls jedoch keine weiteren Anfallsereig-
nisse vorkommen, kann Frau S. diese 
vorerst ausgeschlossenen Tätigkeiten 
nach einer zweijährigen Beobachtungs-
zeit wieder aufnehmen. Einer Weiterfüh-
rung der anderen Tätigkeiten steht nichts 
im Wege, da durch die überwiegende An-
wesenheit von Kolleginnen – unmittelbar 
anwesend oder in Rufnähe – keine an-
fallsbedingten Gefährdungen der Kinder 
ermittelt werden konnten.
Zusätzlich informiert ein Mitarbeiter des 
NEA-Teams im Rahmen eines runden 
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Tisches zwei direkte Kolleginnen und die 
Kindergartenleitung über die Krankheit 
Epilepsie und entsprechende Notfallmaß-
nahmen. 
Wie an dem oben dargestellten Fall-
beispiel gezeigt, fördert das Netzwerk 
Epilepsie und Arbeit eine einzelfall-
bezogene und praxisnahe Heran-
gehensweise bei der Beurteilung von 
Arbeitsplätzen. Der Einbezug der 
 berufsgenossenschaftlichen Informa-
tionen und die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Pro-
fessionen unterstützen den Erhalt von 
prekären Arbeitsverhältnissen. 

Wie kommt es vom Einzelfall zu Ge-
samtaussagen über die Zielgruppe?

In dem Projekt werden sowohl der 
 Praxisbezug als auch die Wissenschaft-
lichkeit großgeschrieben. Über hinder-
liche bzw. förderliche Variablen für den 
Erhalt von Beschäftigungsverhältnis-
sen von epilepsiekranken Arbeitneh-
mern gibt es im deutschsprachigen 
Raum bislang keine Daten. Mithilfe 
von eigens für das Projekt entwickel-
ten, standardisierten Instrumenten sol-
len Analysen ermöglicht werden, die 
Aussagen über besonders gefährdete 
Gruppen innerhalb der Klientengruppe 
zulassen. Diese Instrumente beinhalten 
Fragebogenreihen, die vom ersten Kon-
takt mit dem Klienten bis hin zum Ab-
schlussgespräch eingesetzt werden.1 
Das standardisierte Vorgehen orien-
tiert sich dabei modellhaft an den Pro-
zessschritten eines Case Managements, 
indem alle Phasen vom Screening  
des Klienten über das Assessment, die 
Planung und Vernetzung bis hin zur 
Evaluation des Falles in die Praxis  
umgesetzt und dokumentiert werden 
(Abbildung).

Auch im Fall von Sabine S. ist man in 
standardisierter Weise instrumentenge-
stützt vorgegangen: Ein Projektmitar-
beiter prüfte beim ersten Kontakt mit 
Sabine S. mithilfe des Screeningbogens, 
ob sie überhaupt zur projektrelevanten 
Zielgruppe gehört (erwerbstätig und an 
Epilepsie erkrankt?); bei einem detail-
lierten Gespräch wurden im Rahmen 
des Assessmentbogens eine Fülle von 
relevanten Daten über die Erkrankung 
sowie die Arbeitssituation von Frau S. 
erhoben. Die Datenerhebung erfolgt 
natürlich immer im Einverständnis mit 
dem Klienten und unter Wahrung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Prozessspezifische Faktoren wie etwa 
die Betriebsbegehung, der runde Tisch 
und der Kontakt mit dem Neurologen 
von Frau S. wurden vom Projektteam 
ebenfalls in den Daten festgehalten. Be-
triebsspezifische Faktoren (beispiels-
weise die Größe des Betriebs) werden in 
dem Betriebsbogen erfasst. 
Zum Zwecke der Evaluation wird zum 
Abschluss des Falles ein Ergebnisbogen 
ausgefüllt, der als wichtigstes Outcome 
festhält, ob der Arbeitsplatz erhalten 
werden konnte (wie es bei Sabine S. 
 erfreulicherweise der Fall ist) bzw. in 

welcher anderen Situation sich der Kli-
ent befindet. Falls er arbeitslos ist oder 
Rente bezieht, wird dies ebenfalls ver-
merkt. In einer schriftlichen Nachbe-
fragung wurde Frau S. zusätzlich über 
die Zufriedenheit mit der momentanen 
Arbeitsplatzsituation sowie die Zufrie-
denheit mit der beruflichen Begleitung 
befragt.
Die Daten werden in Form von gedruck-
ten oder elektronischen Fragebögen von 
den bundesweit tätigen Fachteams ge-
sammelt und an das Projektteam in Mün-
chen verschickt, das zum Projektende im 
Frühjahr 2013 hin alle Daten auswertet 
und die Ergebnisse publiziert. 
Auf diese Weise lassen sich aussagekräf-
tige Angaben über die Versorgung von 
epilepsiekranken Arbeitnehmern ma-
chen. Besonders gefährdete Gruppen 
innerhalb der projektrelevanten Ziel-
gruppe können identifiziert und auf 
Versorgungsmängel aufmerksam ge-
macht werden. So profitieren langfristig 
alle epilepsiekranken Arbeitnehmer im 
gesamten Bundesgebiet – und Arbeits-
plätze wie der von Sabine S. bleiben 
 erhalten. ■

Dr. Martina Eller

1	 Die	datenschutzrechtlichen	Erfordernisse	sind		
mit	dem	Datenschutzbeauftragten	der	Inneren	
Mission	München	abgestimmt.	Die	Befragten	
werden	mit	Hilfe	eines	standardisierten	Informa
tionsschreibens	über	das	Projekt	unterrichtet;		
mit	ihrer	Unterschrift	auf	der	Einwilligungserklä
rung	bestätigen	sie	die	Teilnahme	am	Projekt.
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